
 
Flossbach von Storch SICAV 

23, route d’Arlon  
L-8009 Strassen 

R.C.S. Luxembourg B 133073 
 

 
 
Die Aktionäre der Flossbach von Storch SICAV werden hiermit zu einer 
 

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE 
 
eingeladen, die am 16. März 2015 um 11.00 Uhr  in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit 
folgender Tagesordnung abgehalten wird: 
 
1. Anpassung des Artikel 2 der Satzung 

 Der Sitz der SICAV wird von Strassen nach Luxemburg (6, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg) 
verlegt 

 
2. Artikel 10 der Satzung wird dahingehend angepasst, dass zukünftig ein Teilfonds der 

Investmentgesellschaft auch in einen anderen Luxemburger OGAW bzw. in einen Teilfonds eines anderen 
Luxemburger OGAW, der nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 aufgelegt wurde, verschmolzen 
werden kann. 

 
3. Anpassung des Artikel 32 der Satzung 

Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A. wurde von Strassen nach Luxemburg 
(6, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg) verlegt 

 
 Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich. 

 
Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 11. Februar 2015 
verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht 
wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.  
 
Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-
Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
 
Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in 
Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage 
vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle 
(Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen.  
 
Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, 
werden gebeten sich bis spätestens 11. März 2015 anzumelden. 
 
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der Flossbach von Storch SICAV 
(DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert 
werden. 
 
Der Verwaltungsrat  
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